
1 
Hinweis: Der weiteren Datenverarbeitung wird im Rahmen der Prüfung des Antrages zugestimmt. Auch ist mir bekannt, 
sollten die Unterlagen nicht vollständig sein, kann die Entscheidung der Behörde nicht erfolgen. Um Verzögerungen zu 
vermeiden, sind ausreichende Begründungen beizufügen. 

DIE OBERBÜRGERMEISTERIN       
 

Postanschrift: Hanse- und Universitätsstadt Rostock .18050 Rostock 
 

 

Behörde / Eingang: 
 
 

 
Antrag auf Zulassung zur Jägerprüfung 
nach § 15 Abs. 5 Bundesjagdgesetz 
 - BJagdG i. V. m. der Verordnung über die 
Prüfung zur Erlangung des ersten Jagdscheines 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Jägerprüfungs-verordnung - JägerPVO M-V) 

Stadtamt 
Untere Jagdbehörde 
Charles-Darwin-Ring 6 
18059 Rostock 

 Tel: (0381) 381 3242 
Fax: (0381) 381 3300 
E-Mail: jagd@rostock.de 

 
 
 
1. Angaben zum Antragsteller: 
 
Name, ggf. Geburtsname: 
 

Vorname: 

Straße, Hausnummer: 
 

Postleitzahl, Ort, Ortsteil: 

Geburtsdatum: 
 

Geburtsort: Staatsangehörigkeit: 

Telefonnummer (auch tagsüber): 
E- Mail: 
Weitere Angaben: 
 
 

 
 

 
2. Anmeldung zur Jägerprüfung 
☐ erstmalig zum Termin am: _______________  Kosten: 280,00 Euro 
 
3.   Diesem Antrag sind beizufügen: 
☐ Kopie vom gültigen Personalausweis/ Reisepass mit gültiger Meldebescheinigung  
    (nicht älter als 6 Monate) bzw. bei Minderjährigen ohne Ausweis, nur mit   
    einer Meldebescheinigung, die nicht älter als 6 Monate ist 

☐ für den Fall der Minderjährigkeit die schriftliche Einwilligung der gesetzlichen Vertreter,  
    mit Vorlage der gültigen Personalausweise der Sorgeberechtigten 
 
4. Begründung zum Antrag: (auf einem gesonderten Blatt als Anlage anfügen) 
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Hinweis: Der weiteren Datenverarbeitung wird im Rahmen der Prüfung des Antrages zugestimmt. Auch ist mir bekannt, 
sollten die Unterlagen nicht vollständig sein, kann die Entscheidung der Behörde nicht erfolgen. Um Verzögerungen zu 
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5.    Selbstauskunft zu offenen bzw. abgeschlossen Strafverfahren (freiwillige Angabe): 

☐ liegen nicht vor   liegen vor, wenn ja welche: 
 
 
 

 

☐ weitere Anlagen: 
         Unterschrift der gesetzlichen 
Datum,   Unterschrift Antragsteller   Sorgeberechtigten 
 
____________  ____________________   ____________________ 
 
 
Der Prüfling hat sich bis spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin bei der 
Prüfungsbehörde anzumelden. 
 
Die Überweisung der Prüfungsgebühr erfolgt bitte mit der Übersendung/ Übergabe des 
Gebührenbescheides.  
Die Zahlung der Prüfungsgebühr ist Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung! 
 
Alle Unterlagen des Prüflings sind im Original einmal Vorzulegen. 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen. Nur vollständige Angaben begründen eine Zulassung zur Prüfung 
 
 
 
 Auszug aus der JägerPVO MV, Voraussetzungen zur Zulassung zur Jägerprüfung (§ 6 

Abs. 1 Satz 3 JägerPVO MV): 
 
a) Nachweis, dass der Prüfling mindestens 130 Ausbildungsstunden entsprechend dem 

gültigen Ausbildungsrahmenplan (§ 8 Absatz 1 Nummer 2) eines in Mecklenburg-
Vorpommern anerkannten und dort durchgeführten Ausbildungskurses bei der 
Landesjägerschaft oder bei einer privaten Jägerschule oder an einem mindestens 
einjährigen Ausbildungskurs bei einer Mentorin oder einem Mentor absolviert hat; das 
Ende der Ausbildung darf nicht länger als ein Jahr zurückliegen, 

☐ Vorlage mit Abschluss der Ausbildung bis spätestens einen Werktag vor der Prüfung 
 
b) Nachweis über die Ableistung von zwei Ausbildungsstunden je prüfungsrelevanter 

Schießdisziplin gemäß § 5 Absatz 3; die Stunden sind über die in Nummer 1 genannten 
Ausbildungsstunden hinaus abzuleisten, 

☐ Vorlage mit Abschluss der Ausbildung bis spätestens einen Werktag vor der Prüfung 
 
c)  Nachweis einer Haftpflichtversicherung für den Waffengebrauch, 
☐   mit der Anmeldung im Original, spätestens einen Werktag vor der Prüfung 
 
d) Nachweis, dass die Prüfungsgebühren entrichtet wurden, spätestens einen Werktag 

vor der Prüfung. 
 
☐   Die geforderten Nachweise sind bis spätestens einen Werktag vor der Prüfung der 
Prüfungsbehörde, durch den Prüfling vorzulegen. 


